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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum TOP Ja Nein Enth. 

Gemeinderat Ja 13.07.2009     

 

 

Änderung der Satzung über die Benutzung der städt. Kindertageseinrichtungen vom 

09.12.2002  

 

I.   Beschlussantrag 

 

1. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der städt. Kindertageseinrichtungen 

vom 09.12.2002 wird - wie in Anlage 1 von Drucksache Nr. 132/2009 dargestellt - beschlossen. 

2. Die Einkommensgrenzen für die Härtefallregelung bei den Kindergartengebühren werden ab dem 

Kindergartenjahr 2009/2010 für Alleinerziehende von 24.000 € auf 30.000 € jährlichem Brutto-

einkommen und für Verheiratete von 28.000 € auf 35.000 € jährlichem Bruttoeinkommen erhöht. 

  

II. Begründung 

 

Der Hauptausschuss hat das Thema in seiner Sitzung am 06.07.09 vorberaten und dem CDU-Antrag 

entsprochen, die Änderung der Einkommensgrenzen für die Härtefallregelung dem Gemeinderat zur 

Beschlussfassung zu empfehlen. 

 

Der Beschlussantrag wurde daraufhin um Ziffer 2 ergänzt. 

 

 

 

 

Appel 

Schriftführung 
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